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Preisminderungskatalog
in Zusammenhang mit Kursumsetzungen des AMS OÖ
Stand: Februar 2009

Rechtsgrundlage: Werkverträge gemäß § 1151 ABGB 

Bundesrichtlinie zur Durchführung von Bildungsmaßnahmen 1.1.2007:

Umstellung „vom Fördervertrag zum Werkvertrag“; 
Preisminderungen 
1. Standardverfahren - ErsatztrainerInnen
Preisminderungen werden bei TrainerInnen immer nach 3 Beurteilungskriterien vorgenommen:
Formalqualifikation

Pädagogische Ausbildung

Erfahrungswerte

Ein Schulungsträger wurde als Bestbieter in einem Standardverfahren ermittelt. 

Während des beauftragen Kurszeitraumes des Standardverfahrens legt der Schulungsträger der LGS OÖ statt des/der ursprünglich namhaft gemachten Trainer/in ein Ersatztrainer/in-Profil samt Nachweisen vor. 

1.1. Der/die Ersatztrainer/in erfüllt nicht die definierten Erfordernisse der Formalqualifikation im Standardverfahren:  30 %  Preisminderung

1.2. Der/die Ersatztrainer/in erfüllt nicht die definierten Erfordernisse der Pädagogische Ausbildung im Standardverfahren:  30 %  Preisminderung

1.3. Der/die Ersatztrainer/in erfüllt nicht das definierte Mindesterfordernis der Anzahl der Kalendertage an Erfahrung  im Standardverfahren:  30 %  Preisminderung
1.4. Der/die Ersatztrainer/in erfüllt die geforderte Mindestanzahl an Kalendertagen an Erfahrung lt. Standardverfahren. Das AMS OÖ nimmt jedoch Bezug auf die genannten TrainerInnen des Standardverfahrens.  

a) Im Bewertungsschema des Standardverfahrens wurde der/die im Angebot genannte  Trainer/in mit 10 Punkten bewertet – der/die Ersatztrainer/in erfüllt das Mindesterfordernis an Erfahrungstagen: 20 %  Preisminderung
b) Im Bewertungsschema des Standardverfahrens wurde der/die im Angebot genannte/n  Trainer/in mit 5 Punkten bewertet – der/die Ersatztrainer/in erfüllt das Mindesterfordernis an Erfahrungstagen: 15 %  Preisminderung
c) Im Bewertungsschema des Standardverfahrens wurde der/die im Angebot genannte/n  Trainer/in mit 10 Punkten bewertet – der/die Ersatztrainer/in erfüllt das Erfordernis an Erfahrungstagen bei einer fiktiv vorgenommenen Bewertung der Erfahrungskriterien mit 5 Punkten: 15 %  Preisminderung
Geltungsdauer und Berechnung der Preisminderungen
Als Basis der Berechnung ist immer der Einheitspreis der Position Personal heranzuziehen.

ad 1.1. während des gesamten Einsatzes des Trainers/der Trainerin im Kurs. 
ad 1.2. während des gesamten Einsatzes des Trainers/der Trainerin im Kurs bis zur Vorlage der geforderten Nachweise der pädagogischen Ausbildung in der LGS OÖ.
ad 1.3. während des gesamten Einsatzes des Trainers/der Trainerin im Kurs bis zum Erreichen der  geforderten Mindestanzahl an Kalendertagen an Erfahrung im Standardverfahren.
Danach ist eine Überprüfung des Sachverhaltes nach Punkt 1.4. vorzunehmen. 
ad 1.4. während des gesamten Einsatzes des Trainers/der Trainerin im Kurs bis zum Erreichen der  vorgenommen Bewertung der Kriterien im Standardverfahren bzw. das Erreichen der gleichen Punktewertung (Anzahl an Kalendertagen/Erfahrung)   des/der genannten Trainers/in im Angebot des Standardverfahrens.
· ErsatztrainerInnen, die zwei Erfordernisse (Punkt 1.1. bis 1.3.)  nicht erfüllen, sind unbedingt abzulehnen.
· Nicht vorgelegte ErsatztrainerInnen, die zwei Erfordernisse (Punkt 1.1. bis 1.3.) nicht erfüllen: 50 % Preisminderung 
Das Verhängen einer Vertragsstrafe ist zu prüfen.

2. Verhandlungsverfahren ohne Bekanntmachung mit einem Bieter -  ErsatztrainerInnen

Die folgenden Preisminderungen gelten für:

„Wiederholung gleichartiger Dienstleistungen“ nach Standardverfahren 
Verhandlungsverfahren bis € 103.000,-- 
Direktvergabe bis € 40.000,-- 

2.1. Für alle im Kurs eingesetzten TrainerInnen gelten die in der Einladung zur Angebotslegung definierten Mindesterfordernisse (keine Rückschlüsse zu einem ev. vorangegangenen Standardverfahren).

2.2. Der/die Ersatztrainer/in erfüllt nicht die Mindesterfordernisse der Kursbeschreibung bei: 

a) formale Qualifikation:  15 % Preisminderung

b) Päd. Ausbildung:         15 % Preisminderung

c) Erfahrung:                   15 % Preisminderung

Geltungsdauer und Berechnung der Preisminderungen
Als Basis der Berechnung ist immer der Einheitspreis „Personal“ heranzuziehen.

ad a) während des gesamten Einsatzes des Trainers/der Trainerin im Kurs; 
ad b) während des gesamten Einsatzes des Trainers/der Trainerin im Kurs bis zur Vorlage der geforderten Nachweise der pädagogischen Ausbildung in der LGS OÖ;
ad c) während des gesamten Einsatzes des Trainers/der Trainerin im Kurs bis zum Erreichen des  definierten Mindesterfordernisses an Erfahrung lt. Einladung/ Kursbeschreibung.

· ErsatztrainerInnen, die zwei Mindesterfordernisse (Punkt 2.2.) nicht erfüllen, sind abzulehnen.
· Nicht vorgelegte ErsatztrainerInnen, die zwei Mindesterfordernisse (Punkt 2.2.) nicht erfüllen: 50 % Preisminderung 

Das Verhängen einer  Vertragsstrafe ist zu prüfen.
3. Nicht-Meldung von ErsatztrainerInnen
In allen Verfahren gilt, dass der/die Ersatztrainer/in nach einem durchgängigen Einsatz von 3 Wochen (unabhängig der wtl. geleisteten Maßnahmenstunden) im Kurs der LGS OÖ zu melden ist. Das TrainerInnenprofil samt Nachweisen ist der LGS OÖ vorzulegen.
Wird im Zuge der Endabrechnung eine Nichtmeldung des/der Ersatztrainers/in festgestellt: 
5% Preisminderung 

Als Basis der Berechnung dient der Einheitspreis „Personal“ von allen geleisteten Maßnahmenstunden, die der/die nicht genannte Ersatztrainer/in, im Kurs tätig war.

Unabhängig von dieser Preisminderung ist das Erfüllen der Mindesterfordernisse der TrainerInnen-Qualifikationen der Einladung/Kursbeschreibung. 
4. Schulungsräume und Ausstattung

1) Ein im Angebot genannter Raum (z.B. Seminar-, EDV-Raum, Einzelgesprächsraum, Werkstätte) fehlt: 50 % Preisminderung

2) Ein im Angebot genannter Raum entspricht nicht den Mindestanforderungen, die  im Übertragungsverfahren definiert wurden z.B. Mindestraumgröße nicht erfüllt: 
mind. 5 % Preisminderung in jedem Fall

Bzw. Steigerungen der Prozente der Preisminderung nach dem u.a. Beispiel:

54 qm  (geforderte Mindestraumgröße) ..... …… 100 %

48 qm (Raumgröße im Angebot vorgelegt) ……   89 % 
= 11 % Preisminderung (=Differenz auf die geforderte Mindestraumgröße)

3) Nebenräume (Sanitärräume, Erholungszonen) weisen Mängel auf: 
mind. 5 % bis 50 % Preisminderung – individuelle Ermessens-Entscheidung aufgrund des vorliegenden, festgestellten Sachverhaltes.

4) Im Angebot genannte Geräte / Werkzeuge fehlen oder sind nicht funktionstüchtig:  

mind. 5 % bis 50 % Preisminderung – individuelle Ermessens-Entscheidung aufgrund des festgestellten Sachverhaltes.

Die Berechnung der Preisminderung erfolgt von dem Tag der Kenntnis der Mängel bis zur positiv überprüften Mängelbehebung durch das AMS OÖ.

Ist eine Mängelbehebung nicht möglich wird die Preisminderung vom Tag der Kenntnis des Mangels bis Kursende bzw. bis zum Ende der vereinbarten Nutzung von Raum oder Gerät vorgenommen.
Als Basis für die Berechnung der Preisminderung sind die Anzahl der Maßnahmenstunden pro Woche/TeilnehmerIn lt. Kalkulation und der dargestellte Einheitspreis Position „Ausstattung“ für Raum oder techn. Ausstattung lt. Kalkulation/Angebot.
5. Konzeptive Mängel

Preisminderungen sind immer anlassfallbezogen in ihrer Höhe und Dauer festzulegen - 
mind. 5 %, höchstens 50 % Preisminderung vom Einheitspreis / MSTN lt. Kalkulation/ Angebot.
Festellen von konzeptiven Mängeln:

TeilnehmerInnenbefragungen bzw. deren Rückmeldungen beim/bei der Berater/in

Meldungen des/der Kursbetreuers/in

im Rahmen einer Qualitätsprüfung durch die LGS

Beispiele mangelhafter konzeptioneller Kursumsetzung:

Maßnahmenteile werden nicht umgesetzt

Praktika sind vereinbart -  werden nicht oder nur teilweise organisiert 
Abweichungen von vereinbarten Dokumentationspflichten werden festgestellt
Nachvollziehbare, objektivierbare TeilnehmerInnenbeschwerden

Vertragsstrafen

Zusätzlich zu einer Preisminderung kann eine Vertragsstrafe verhängt werden (vgl. Regelung im allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch § 1336 ABGB). 
Die Vertragsstrafe findet in der Bundesrichtlinie zur Durchführung von Bildungsmaßnahmen – Abgeltung von Personal- und Sachaufwendungen folgende Regelung:
„In den Ausschreibungsunterlagen ist darauf hinzuweisen, dass der Auftragnehmer im Fall der Schlecht- bzw. Nichterfüllung der vertraglich vereinbarten Leistung zusätzlich zu den ihn nach Pkt. 4.10.1 bzw. Pkt. 4.10.2 treffenden Verpflichtungen (Preisminderungen) eine Vertragsstrafe als pauschalierten Schadenersatz schuldet, unabhängig davon, ob ihn an der Verletzung seiner vertraglichen Pflichten ein Verschulden trifft.

In unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist die Regelung gleichlautend. Dies bedeutet, dass der Auftraggeber (wir) im Zweifelsfall kein Verschulden des Auftragnehmers beweisen muss. 
Im Bereich des AMS OÖ ist davon auszugehen, dass eine Vertragsstrafe insbesondere dann verhängt wird, wenn dem AMS OÖ gravierende Mängel bei der Durchführung des Werkvertrages zur Kenntnis gelangt sind oder der Auftragnehmer sein Angebot unter Bedingungen gestellt hat, welche – wären diese im Vorfeld bekannt gewesen  – zu einem Ausscheiden des Angebotes geführt hätten.

Zur näheren Illustration siehe nachfolgende Beispiele aus der bisherigen Praxis:

Beispiel 1: 

Auftragnehmer wurde im Rahmen eines Standardverfahrens zum Bestbieter ermittelt. 

Nach der Zuschlagserteilung und Übersendung der Unterlagen kommt hervor, dass der Auftragnehmer einen Trainer, der mit Höchstnote bewertet wurde, nur spekulativ angeboten hat, da ein tatsächlicher Trainereinsatz im geforderten Umfang durch eine bestehende andere Tätigkeit dieses Trainers gar nicht möglich gewesen wäre. 

Da dieser Sachverhalt erst nach der Zuschlagserteilung hervorkommt, wird neben der Preisminderung, welche für diesen Trainer geltend gemacht wurde, auch parallel eine Vertragsstrafe in der Höhe der Hälfte der Preisminderung verhängt.  

Beispiel 2: 
Der Auftragnehmer hat den Zuschlag zur Durchführung des Projektes im Rahmen eines Standardverfahrens erhalten.

Im Zuge der Endabrechnung stellte sich heraus, dass der Kursträger im Verlauf des Kurses Ersatztrainer (länger als 3 aufeinander folgende Kurswochen) eingesetzt hat, die weder über die geforderte fachliche Qualifikation, die pädagogische Ausbildung  noch die entsprechenden Erfahrungstage verfügten. Bei rechtzeitiger Meldung durch den Kursträger wäre der Einsatz  dieser Personen vom AMS abzulehnen gewesen.

Das AMS bewertet dies als grobe Abweichung von den vereinbarten Umsetzungserfordernissen und verhängt daher eine Vertragsstrafe in Höhe von 50%  der  vorgenommenen Preisminderungen. 
Der Landesgeschäftsführer:

Dr. Roman Obrovski
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